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Amtliche Publikation vom 22. Mai 2026 
 

Einladung an die Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2026 

(§ 18 Abs. 2 Gemeindegesetz (GG)) 

 

 

1  Beginn und Ort 

 

24. Juni 2026, 19:00 Uhr 

Mehrzweckraum des Schulhauses Regensberg 

Im Chratz 33 

8158 Regensberg 

 

 

2  Traktanden 

 

2.1  Traktanden Politische Gemeinde 

 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

2. Erneuerungswahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2026 - 2030 

3. Beantwortung von Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 

 

 

2.2  Traktanden der Primar- und Tagesschule 

 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 

2. Beantwortung von Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 

 

 

2.3  Traktanden der reformierten Kirchgemeinde 

 

1. Antrag auf Genehmigung Jahresrechnung 2025 

2. Abrechnung über CHF 26‘991.40 für Ersatz Heizungssteuerung Kirche 

3. Wahl Mitglieder reformierte RPK 

4. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 

 

 

3  Aktenauflage 

 

Alle Akten bezüglich der Gemeindeversammlungen können Sie auf der Website der Politi-

schen Gemeinde abrufen: 

www.regensberg.ch - politik - gemeindeversammlung - 24.06.2026 

 

Alle Akten können Sie auch bei der Gemeindeverwaltung während der Schalteröffnungs-

zeiten einsehen. 

 

Der Beleuchtende Bericht zu dieser Gemeindeversammlung wird spätestens zwei Wochen 

vor der Versammlung in alle Haushalte verschickt. 
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4  Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 

 

Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz über Angelegenheiten der Gemeinde von allge-

meinem Interesse sind in schriftlicher Form spätestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung, 

d. h. bis spätestens am 14. Juni 2026 an den jeweiligen Gemeindevorstand (je nach Ge-

genstand der Anfrage an den Gemeinderat, die Primarschulpflege oder die Kirchen-

pflege) einzureichen. Sie werden spätestens einen Tag vor der Gemeindeversammlung 

dem Anfragensteller bzw. der Anfragestellerin schriftlich beantwortet. An der Gemeinde-

versammlung werden die Anfragen wie auch die Antworten verlesen. Die anfragende 

Person kann zur Antwort mündlich Stellung nehmen. Eine Diskussion über Anfragen ist mög-

lich, sofern die Versammlung dies beschliesst. 

 

 

5  Rechtsmittel/Einsichtnahme 

 

Gegen diese Einladung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 

Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Publikation an gerechnet, schriftlich Re-

kurs beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf (bzw. die Kirchgemeinde 

betreffend, bei der Evangelisch-Reformierten Bezirkskirchenpflege, Präsident Eberhard 

Walther, Neuwiesstrasse 7, 8113 Boppelsen), erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen 

Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit mög-

lich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. 

 

 

6  Kontaktstelle 

 

Kanzlei 

Gemeinde Regensberg 

Unterburg 32 

8158 Regensberg 

kanzlei@regensberg.ch 

 

 

7  Frist 

 

Ablauf der Frist: 27. Mai 2026 
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